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���(LQOHLWXQJ�
Die Zahl der Zwangsversteigerungsverfahren bewegt sich derzeit auf einem VHKU�KRKHQ�1L�
YHDX, ein entscheidender Rückgang ist noch nicht festzustellen. Durch die Vielzahl der Ver-
fahren sind die Amtsgerichte und Rechtspfleger zum Teil erheblich überlastet, so dass ein 
Zwangsversteigerungsverfahren auch ohne Besonderheiten von der Beantragung bis zum 
ersten Versteigerungstermin teilweise mehr als 1 1/2 Jahre dauert. Bis zu einem zweiten 
Versteigerungstermin vergehen dann ca. weitere 9 Monate. Unabhängig von diesem zeitli-
chen Problem können zahlreiche weitere Probleme während des Verfahrens auftauchen, mit 
denen der Gläubiger im Vorfeld nicht unbedingt rechnen muss und die - soweit keine ent-
sprechende Reaktion erfolgt - ]X�ZHLWHUHQ�)RUGHUXQJVDXVIlOOHQ führen können. Nachste-
hend sollen daher einige ausgewählte Probleme, die sich im Rahmen eines Zwangsverstei-
gerungsverfahrens ergeben können, aus Praxissicht dargestellt und gleichzeitig Lösungsan-
sätze aufgezeigt werden. Ziel sollte ein für den Gläubiger EHVWP|JOLFKVWHV� 9HUVWHLJH�
UXQJVHUJHEQLV sein. 
 
���(IIL]LHQWH�$QELQGXQJ�YRQ�,QWHUHVVHQWHQ�
In Zeiten vielfach interessenarmer Versteigerungstermine ist die $NTXLULHUXQJ�YRQ�%LHWLQWH�
UHVVHQWHQ für den Erfolg eines Versteigerungsverfahrens von entscheidender Bedeutung. 
Zur Absicherung des Versteigerungserfolges sollte stets versucht werden, vorhandene Inte-
ressenten entsprechend anzubinden, um im Versteigerungstermin vor Überraschungen eini-
germaßen sicher zu sein. 
 
Als $UJXPHQWH�XQG�*HJHQOHLVWXQJHQ�GHU�%DQN, die einen Bietinteressenten zu einer ent-
sprechenden Bindung veranlassen können, kommen u.a. in Betracht: 

- das Versprechen der Bank, die ,QWHUHVVHQWHQVXFKH�HLQ]XVWHOOHQ und von weiteren 
Werbemaßnahmen abzusehen 

- die Zusage der Bank, bei einem bestimmten Terminsergebnis, außer in Fällen einer 
Zahlung durch den Schuldner oder einer Ablösung, NHLQH�]XVFKODJYHUKLQGHUQGHQ�
$QWUlJH zu stellen 

- die Zusage, im Versteigerungstermin für Gebote des Interessenten NHLQH� 6LFKHU�
KHLWVOHLVWXQJ zu verlangen (eine solche Zusage setzt natürlich voraus, dass die Bo-
nität des Interessenten bekannt ist und beinhaltet auch nicht die Gewähr dafür, dass 
nicht ein anderer Berechtigter, z.B. der persönlich haftende Grundstückseigentümer 
Sicherheitsleistung verlangt und der Interessent sich auf dies einstellen muss) 

- das Versprechen, für Gebote des Interessenten gegebenenfalls %LHWVLFKHUKHLW�
GXUFK�%DQNE�UJVFKDIW zu leisten und/oder für die Finanzierung des Meistgebotes 
durch eine entsprechende Finanzierung bereit zu stehen und ggf., z.B. durch eine 
Liegenbelassung des Grundpfandrechtes (in Höhe der darauf entfallenden Zuteilung) 
eine kostengünstige Abwicklung herbeizuführen 

- die Einräumung eines %LHWVSLHOUDXPHV (dem Interessenten wird zugesagt, bei Über-
geboten Dritter weiterbieten zu können, ohne dass sich seine Zahlungsverpflichtung 
entsprechend erhöht, also der Gläubiger hinsichtlich dieses Mehrbetrages zum Ver-
teilungstermin eine Befriedigungserklärung abgibt) 

 
Ganz besondere Vorsicht und Kenntnis ist, neben den Fällen einer neuen Kreditvergabe, bei 
der (LQUlXPXQJ�HLQHV�%LHWVSLHOUDXPHV geboten. Die Bank nimmt sich in diesem Fall zu-
mindest teilweise die Möglichkeit, aus der Konkurrenzsituation mehrerer Interessenten im 
Versteigerungstermin zu profitieren, zum anderen müssen gegenüber dem Schuldner Beträ-



ge gutgeschrieben werden, die nicht aus dem Meistgebot gedeckt werden und damit eine 
u.U. einbringliche Forderung zum Erlöschen gebracht wird. 
 
Die Einräumung eines Bietspielraumes sollte aus diesen Gründen nur in den Fällen erfolgen, 
bei denen die Preisvorstellung des Interessenten so hoch ist, dass mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit Übergebote nicht in Frage kommen und die Bonität des Schuld-
ners oder die sonstige Sicherheitensituation nicht erwarten lassen, einen Ausfall bei der Ob-
jektverwertung anderweitig zu kompensieren. Wichtig und nicht vergessen werden dürfen 
hierbei die Höhe des Spielraumes und die Vereinbarung einer Obergrenze. Auch der Hin-
weis, dass Zuschlagskosten und Steuer aus dem tatsächlich gelegten Gebot zu bezahlen 
sind, sollte nicht fehlen. 
 
Hat sich der Gläubiger mit einem Interessenten über das Vorgehen in einem Versteigerungs-
termin geeinigt, so bestehen vom Grundsatz zwei Möglichkeiten entsprechende Vereinba-
rung abzufassen. 
 
Zum einen kann sich der Interessent verpflichten, ein bestimmtes Gebot im Zwangsverstei-
gerungstermin abzugeben. Eine solche $XVELHWXQJVJDUDQWLH (sog. Ausbietungsgarantie mit 
stärkerer Wirkung) bedarf nach einhelliger Meinung der notariellen Beurkundung.1 Nachteil 
dieser Regelung ist, dass teilweise HUKHEOLFKH�1RWDUNRVWHQ anfallen, die sowohl der Inte-
ressent, als auch der Gläubiger normalerweise nicht bezahlen will. Der Vorteil besteht darin, 
dass Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Bestandskraft der Vereinbarung nicht gegeben 
sind und im Rahmen der Beurkundung der Ausbietungsgarantie ein abstraktes Schuldaner-
kenntnis nebst Vollstreckungsunterwerfung eingeholt werden kann. Sollte der Garant sich 
nicht an die Ausbietungsgarantie halten, liegt bzgl. des Schadensersatzanspruchs bereits ein 
vollstreckbarer Schuldtitel vor. 
 
Zum zweiten besteht auch die Möglichkeit, an Stelle einer notariellen Ausbietungsgarantie 
eine *DUDQWLHHUNOlUXQJ�I�U�GLH�*UXQGVFKXOG (sog. Grundschuldausfallgarantie; Ausfallver-
hütungsgarantie, Ausbietungsgarantie mit schwächerer Wirkung) einzuholen. Eine solche 
Garantieerklärung kann auch SULYDWVFKULIWOLFK�YHUHLQEDUW werden. Der Interessent verpflich-
tet sich hierin gerade nicht,  für das Grundstück ein bestimmtes Gebot zu legen, sondern ga-
rantiert der Bank einen bestimmten Erlös auf ihre Grundschuld. Da diese Grundschuldgaran-
tie nach h.M. grundsätzlich formlos vereinbart werden kann, werden hierdurch die Notarkos-
ten erspart.2 Gleichwohl ist eine gewisse Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Bestandskraft 
einer entsprechenden Vereinbarung gegeben, da in den Fällen, einer im Zusammenhang mit 
einem laufenden Versteigerungsverfahren kurzfristig erklärten Garantie, die ausschließlich 
die Anbindung eines Bietinteressenten im Auge hat, eine Umgehung des § 311b BGB und 
damit ein Formmangel vertreten werden kann.3 
 
Es sollte deshalb der Abschluss einer notariellen Vereinbarung angestrebt werden, wobei es 
im Einzelfall auch angezeigt sein kann, einen Teil der Kosten hierfür zu übernehmen. Bei 
Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit Bietinteressenten sind u.a. folgende 
Punkte zu bedenken und in die Vereinbarung aufzunehmen: 

- soll die Garantie nur für ein bestimmtes Versteigerungsverfahren oder gegebenen-
falls auch für eine Wiederversteigerung und einen bestimmten Versteigerungstermin 
oder für alle Termine gelten 

- hat der Garant in der Versteigerung Bietsicherheit zu leisten bzw. wie verhalten sich 
die Beteiligten, wenn ein Dritter Sicherheit verlangt 

- welche Rechtsfolgen treten ein, wenn der Garant seine Verpflichtungen nicht erfüllt 
- gilt die Befriedigungsfiktion des § 114a ZVG zugunsten des Garanten bei einem Ret-

tungserwerb durch den Gläubiger 

                                            
1  Vgl. Stöber, ZVG, 18. Auflage Rn 8.6 zu § 71 ZVG; Droste MittRHNotK 1995, S. 42. 
2  Stöber, a.a.O., Rn 8.6 zu § 71 ZVG; ein Muster für eine Garantieerklärung für die Grundschuld 
ist abgedruckt in „Weis - Zwangsversteigerungsrecht für Banken“, 2. Auflage 2003, S. 178. 
3  Vgl. hierzu Droste a.a.O., S. 43; Storz, ZIP 1980, S. 1057, 1058. 



- muss der Garant dafür einstehen, dass ein Ersteher seine Verpflichtungen aus dem 
Meistgebot nicht erfüllt 

- wie und wann ist der Garant über einen Versteigerungstermin zu benachrichtigen 
 
.HLQHVIDOOV�VROOWH�HLQH�1HJDWLYYHUSIOLFKWXQJ des Gläubigers, in der dieser sich verpflichtet, 
ein bestimmtes Gebot nicht zu überbieten, in die Vereinbarung aufgenommen werden, da 
darin teilweise ein Unwirksamkeitsgrund gesehen wird.4 
 
Um unnötige Schadensersatzprozesse und Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit ent-
sprechenden Vereinbarungen zu vermeiden, empfiehlt es sich auch den Garanten sowohl 
vor, als auch im Termin besonders zu betreuen. Es ist unumgänglich, den Garanten über ei-
nen Versteigerungstermin zu benachrichtigen, da bei schuldloser Unkenntnis des Garanten 
über den Versteigerungstermin keine Rechte aus der Garantie hergeleitet werden können.5 
Es empfiehlt sich außerdem mit dem Garanten kurz vor dem Termin die )RUPDOLHQ�HLQHU�
*HERWVOHJXQJ (Ausweis, begl. HR-Auszug usw.) zu besprechen und den Garanten im Ter-
min zu veranlassen, möglichst zu Beginn der Bietzeit ein seinem Garantiebetrag entspre-
chendes Gebot zu legen. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich im Vorfeld eines Versteigerungstermins ein Inte-
ressent meldet, der die Grundschuld der Bank kaufen will, um damit in die Stellung der Bank 
in das Zwangsversteigerungsverfahren einzutreten. Soweit die Forderung des Gläubigers fäl-
lig ist, kann die Bank die Grundschuld nebst Forderung freihändig zu veräußern. Einer Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt,6 die einer Bank einen entsprechenden Forde-
rungsverkauf untersagt hatte, wurde inzwischen von einer Vielzahl anderslautender Ent-
scheidungen widersprochen.7 Danach ist eine Bank berechtigt, nach Fälligkeit ihrer Forde-
rung die *UXQGVFKXOG�QHEVW�JHVLFKHUWHU�)RUGHUXQJ�]X�YHUNDXIHQ.8 
 
Voraussetzung für den Verkauf der Grundschuld ist grundsätzlich, dass die Forderung der 
Bank fällig ist. Verkauft wird die Grundschuld und die gesicherte persönliche Forderung der 
Bank. Ein isolierter Verkauf der Grundschuld kommt nur in Betracht, wenn der Sicherungs-
geber zustimmt9 und bietet eine Vielzahl von Fallstricken, da die Gläubigerin verpflichtet ist, 
die Zweckbindung der Grundschuld zu erhalten. Um eventuelle Schadenersatzansprüche zu 
vermeiden, sollte im Verwertungsfall daher lediglich eine gemeinsame Verwertung von For-
derung und Grundschuld in jeweils entsprechender Höhe erfolgen. 
 
Eine solche Art der Verwertung hat den Vorteil, dass die Abwicklung der Verwertung in rela-
tiv NXU]HU�=HLW�DEJHVFKORVVHQ ist und die Bank den Unwägbarkeiten eines Zwangsverstei-
gerungsverfahrens nicht ausgesetzt wird. Nachteilig dagegen ist, dass hierfür nur ein einge-
schränkter, entsprechend erfahrener Käuferkreis zur Verfügung steht und in vielen Fällen der 
Verwertungserlös nicht dem Betrag der Forderung bzw. Grundschuld entspricht. Außerdem 
ist die Finanzierung eines solchen Ankaufes durch eine "Drittbank" zumindest dann schwie-
rig, wenn die Absicherung des Kredites durch die erworbene Grundschuld erfolgen soll. 
 
Neben der bereits erwähnten gemeinsamen Verwertung von Forderung und Grundschuld ist 
bei entsprechenden Vereinbarungen darauf zu achten, dass der Käufer verpflichtet wird, 
umgehend sowohl das Grundbuch (bei Buchrechten), als auch den Vollstreckungstitel auf 
sich umschreiben zu lassen und anschließend ein eventuell laufendes Versteigerungsverfah-
ren zu übernehmen. Dies ist die einzige Möglichkeit für den Ursprungsgläubiger aus einem 
laufenden Verfahren auszuscheiden und sich nicht der Gefahr von Schadensersatzansprü-

                                            
4  OLG Köln NJW 1978 S. 47; Storz a.a.O., S. 1058. 
5  Droste a.a.O., S. 48. 
6  Urteil vom 25.04.2004 - 8 U 84/04. 
7  LG Koblenz v. 25.11.2004 - 3 O 469/03; LG Frankfurt v. 17.12.2004 - 2/21 O 96/02; OLG 
Stuttgart vom 06.04.2005 - 9 U 188/04; OLG Köln v. 15.09.2005 - 8 U 21/05. 
8  Ein Muster für eine Vereinbarung über einen solchen Forderungsverkauf ist abgedruckt in 
Weis, a.a.O., S. 247. 
9  Eickmann, Münchner Komm. zum BGB Rn 56c zu § 1191 BGB. 



chen aufgrund evtl. Versäumnisse des neuen Gläubigers auszusetzen. Auch von einem 
treuhänderischen Halten der Sicherheit kann aufgrund der Unvorhersehbarkeit der notwen-
digen Maßnahmen nur abgeraten werden. 
 
���(UNHQQHQ�YRQ�6WURKPlQQHUQ�XQG�ZLUNVDPH�$EZHKUVWUDWHJLHQ�
Von Bietern kann im Rahmen des Versteigerungstermins Sicherheitsleistung i.H.v. 10 % des 
festgesetzten Verkehrswertes verlangt werden. (UK|KWH� 6LFKHUKHLWVOHLVWXQJ kann der 
Gläubiger eines bestehen bleibenden Rechtes verlangen.10 Hierüber kann im die $EJDEH�
YRQ�*HERWHQ�GXUFK�HLQHQ�6WURKPDQQ verhindert oder zumindest deutlich erschwert wer-
den. Die Sicherheitsleistung von 10 % des Verkehrswertes ist im Normalfall höher als früher, 
hiermit können Gebote von Strohmännern oder –frauen nicht verhindert werden. 
 
Soweit das Gebot erkennbar durch einen Strohmann abgegeben wurde, wird die Bank zwar 
auf Sicherheitsleistung bestehen, falls diese aber geleistet wird, muss das Gericht das Gebot 
zulassen. Sollte es das Meistgebot bleiben, wird der Zuschlag erteilt, obwohl davon ausge-
gangen oder zumindest befürchtet werden muss, dass im Verteilungstermin die restlichen 90 
% des Meistgebotes nicht gezahlt werden. Der Eigentumsübergang findet jedoch bereits mit 
der Zuschlagsverkündung auch ohne Grundbucheintragung statt.11 Im Verteilungstermin er-
folgt bei Nichtzahlung eine Forderungsübertragung und die Bank ist gezwungen, die soge-
nannte :LHGHUYHUVWHLJHUXQJ� JHJHQ� GHQ� (UVWHKHU durchzuführen. Voraussetzung für ein 
erhöhtes Sicherheitsverlangen ist, dass mindestens ein bestehen bleibendes Recht vorhan-
den ist. Im Regelfall ist diese Sicherheitsleistung nur bei mindestens ]ZHL�EHVWHKHQ�EOHL�
EHQGHQ�5HFKWHQ höher als die normale Sicherheitsleistung. Das folgende Beispiel zeigt, wie 
die Bank die oben skizzierte Abwehrstrategie bewusst herbeiführen kann. 
 
Versteigert wird ein Grundstück mit einem Verkehrswert i.H.v. 100.000 ¼��'DV�=ZDQJVYHr-
steigerungsverfahren wird von dem erstrangigen Gläubiger III/1 aus seinem dinglichen An-
spruch der Grundschuld i.H.v. 100.000 ¼�EHWULHEHQ��,P�HUVWHQ�9HUVWHLJHUXQJVWHUPLQ�KDWWH�HLQ�
Strohmann das Meistgebot abgegeben, daraufhin hat die Bank nach Ende der Bietezeit die 
einstweilige Einstellung nach § 30 ZVG bewilligt, um den Zuschlag zu verhindern. Das ge-
ringste Gebot bestand lediglich aus den Gerichtskosten i.H.v. 3.000 ¼��5HFKW]HLWLJ�YRU�GHP�
zweiten Versteigerungstermin teilt die Bank durch einseitige, in öffentlich beglaubigter Form 
gegenüber dem Grundbuchamt abzugebender Erklärung ihre Grundschuld III/1 in 3 Teilbe-
träge auf und zwar in einen großen erstrangigen Teilbetrag von 37.500 ¼��,,,��D���HLQHQ�PLt-
telrangigen Teilbetrag von 500 ¼� �,,,��E�� XQG� HLQHQ� OHW]WUDQJLJHQ� 7HLOEHWUDJ� YRQ� ������� ¼�
(III/1). Die Teilung der Grundschuld muss vor dem Versteigerungstermin im Grundbuch voll-
zogen werden, eine Zustimmung des Eigentümers ist hierzu nicht erforderlich. Auch eine 
Umschreibung der Vollstreckungsklausel und erneute Zustellung des Titels sind nicht not-
wendig. Der zuständige Rechtspfleger sollte in jedem Fall vor dem Termin über das geplante 
Vorgehen telefonisch unterrichtet werden, damit er das geringste Gebot vorbereiten kann. Im 
Versteigerungstermin meldet die Bank sodann die Teilung der Grundschuld zum Verfahren 
an und bewilligt vor der Bekanntgabe des geringsten Gebots die einstweilige Einstellung des 
Zwangsversteigerungsverfahrens gemäß § 30 ZVG für die beiden ersten Teilbeträge der 
Grundschuld i.H.v. 37.500 ¼�XQG�����¼��'LHVH�EHLGHQ�7HLOEHWUlJH�EOHLEHQ�VRGDQQ�LP�JHULQJs-
ten Gebot bestehen.  
 
Die Bank kann aus der Grundschuld III/1 in der Rangklasse 4 des § 10 Abs. 1 ZVG Zinsen 
i.H.v. 60.000 ¼�JHOWHQG�PDFKHQ��'DV�%DUJHERW�VHW]W�GDQQ�ZLH�folgt zusammen : 
1. Gerichtskosten       3.000 ¼ 
2. Zinsen III/1a    22.500 ¼ 
3. Zinsen III/1b         300 ¼ 
Summe :     25.800 ¼ 
 

                                            
10   § 68 Abs. 2 ZVG. 
11   § 90 Abs. 1 ZVG. 



Bestehen bleibende Rechte in Abt. III sind die Grundschulden III/1a und III/1b i.H.v. insge-
samt 38.000 ¼� 
 
Das geringste Gebot beträgt dann insgesamt  
a. Bargebot       25.800 ¼ 
b. Bestehen bleibende Rechte     38.000 ¼ 
c. Summe :       63.800 ¼ 
 
Im Falle eines erneuten Strohmann-Gebots kann die Bank als Berechtigte des mittelrangigen 
Teilbetrages III/1b im Versteigerungstermin ausdrücklich HUK|KWH�6LFKHUKHLWVOHLVWXQJ�QDFK�
�����$EV����=9* i.H.v. 25.500 ¼���������¼�– 300 ¼��XQG�GDPLW�LQ�JXW�GHU�GRSSHOWHQ�+|KH�GHU�
normalen Sicherheitsleistung verlangen. Auf eine solche Sicherheitsleistung ist der Stroh-
mann normalerweise nicht vorbereitet, so dass sein Gebot mangels ausreichender Sicher-
heitsleistung zurückgewiesen wird. Von anderen Bietern kann die Bank dann ohne weiteres 
nur die normale Sicherheitsleistung i.H.v. 10 % des Verkehrswertes verlangen. 
 
Bei der Teilung der Grundschuld ist jedoch darauf zu achten, dass der noch betreibende 
Teilbetrag groß genug ist, damit nicht eine Ablösung dieses Teilbetrages erfolgt. Auch darf 
das geringste Gebot wegen der bestehen bleibenden Rechte nicht zu hoch werden. Die Be-
träge müssen daher vor dem Termin genau berechnet werden. Wenn der Bieter die 
geforderte Sicherheitsleistung nicht sofort in einer zulässigen Form erbringt, wird sein Gebot 
zurückgewiesen und erlischt.12 Das zuvor abgegebene Gebot erlischt nicht, sondern gilt 
weiterhin als Meistgebot. 
 
Durch den neuen § 68 Abs. 4 ZVG13 kann die erhöhte Sicherheitsleistung bis spätestens zur 
Entscheidung über den Zuschlag erbracht werden. Einem Strommann dürfte es nicht gelin-
gen, bis zu einem möglichen Verkündungstermin die erhöhte Sicherheitsleistung beizubrin-
gen. Da eine Sicherheitsleistung durch Barzahlung künftig ausgeschlossen ist,14  muss die 
erhöhte Sicherheitsleistung durch einen Bankscheck, eine Bankbürgschaft oder durch Über-
weisung auf ein Konto der Gerichtskasse geleistet werden. 
Nach dem neuen § 72 Abs. 4 erlischt ein Gebot nicht, wenn für ein zugelassenes Übergebot 
die nach § 68 Abs. 2 zu erbringende Sicherheitsleistung nicht bis zur Entscheidung über den 
Zuschlag geleistet worden ist. Nach dem neuen § 83 Nr. 8 ZVG ist der Zuschlag auf das 
Meistgebot, für welches die Sicherheitsleistung nicht erbracht wurde, zu versagen. Da das 
vorher abgegebene Gebot für die Zuschlagsentscheidung weiter zur Verfügung steht, kann 
daher auch das zweithöchste Gebot trotzdem der Zuschlag erteilt werden. 
 
Soweit die Bank dem Meistbietenden den Zuschlag erteilen lassen will, jedoch dieser seine 
Bonität nicht nachweisen kann oder die Bank sich darüber unsicher ist, ob es sich um einen 
Strohmann handelt oder nicht, besteht auch die Möglichkeit, eine (UVWHKHUYHUZDOWXQJ�QDFK�
�����=9* zu beantragen. Danach kann ein Gläubiger, der Befriedigung aus dem abgegebe-
nen Bargebot zu erhalten hat, den Antrag stellen, dass das Grundstück für Rechnung des 
Erstehers in gerichtliche Verwahrung zu nehmen ist, solange nicht die Zahlung oder Hinter-
legung des Meistgebots erfolgt ist. Auf die Bestellung des Verwalters sowie auf dessen 
Rechte und Pflichten finden die Vorschriften über die Zwangsverwaltung entsprechende An-
wendung.15 
 
���&KDQFHQ�XQG�5LVLNHQ�UXQG�XP�HLQH�9HUWHLOXQJ�QDFK�������=9*��
Soweit (LQ]HODXVJHERWH�XQG�HLQ�*HVDPWDXVJHERW�QHEHQHLQDQGHU stattfinden und 
die *UXQGVW�FNH�XQWHUVFKLHGOLFK�EHODVWHW sind, stellt die Vorschrift des § 112 Abs. 
3 ZVG eine Gefahr für einen Grundpfandgläubiger dar, der nicht auf allen Grundstü-
cken mit einem erstrangigen Gesamtrecht gesichert ist. Soweit der Zuschlag auf ein 

                                            
12   § 72 Abs. 2 ZVG. 
13  2. Justizmodernisierungsgesetz, gültig ab 01.02.2007 
14  § 69 Abs. 1 ZVG neu 
15  § 94 Abs. 2 ZVG. 



Gesamtausgebot erteilt wurde, erfolgt im Verteilungstermin nach § 112 Abs. 2 ZVG 
grundsätzlich eine Aufteilung des Erlöses im Verhältnis der Verkehrswerte. Diese 
Regelung wird jedoch in § 112 Abs. 3 ZVG dann modifiziert, wenn auf eines oder 
mehrere der gleichzeitig stattgefundenen Einzelausgebote ein höheres Meistgebot 
abgegeben wurde, als dies bei der fiktiven verhältnismäßigen Aufteilung des Gesam-
tausgebotes der Fall gewesen wäre. Ein Grundpfandgläubiger kann nunmehr diese 
Situation ausnutzen, um sich selbst zu Lasten eines anderen Gläubigers einen höhe-
ren Erlös zu verschaffen. Zur Verdeutlichung wird nachstehend ein Beispiel anhand 
eines Musters dargestellt. Im Grundbuch sind folgende Grundstücke eingetragen: 
 
  Verkehrswert   GS III/1: 100T¼ GS III/2: 50T¼�����*6,,,�������7¼ 
Lfd. Nr. 4  200.000        X       ./.   X  
Lfd. Nr. 5 200.000        ./.        X   X 
 
Die Grundschulden III/1 und III/3 stehen einem Gläubiger zu, die Grundschuld III/2 einem 
Dritten.  
 
Im Versteigerungstermin finden ein *HVDPWDXVJHERW� VRZLH� (LQ]HODXVJHERWH der 
Grundstücke statt. Aus sämtlichen Grundschulden wird das Verfahren betrieben. Die 
Grundstücke sind unterschiedlich belastet, die Grundschuld III/1 lastet nur auf dem Grund-
stück 4 und die Grundschuld III/2 nur auf dem Grundstück 5. Der Verkehrswert beträgt für 
die Grundstücke 4 und 5 je 200.000 ¼�� LQVJHVDPW���������¼��'DV�JHULQJVWH�%DUJHERW�Ee-
stand aus den Gerichtskosten und öffentlichen Lasten i.H.v. insgesamt 6.000,00 ¼�� 'HU�
Gläubiger III/1 kann aus der Grundschuld einschließlich der dinglichen Zinsen in der Rang-
klasse 4 des § 10 Abs. 1 ZVG insgesamt 160.000 ¼�JHOWHQG�PDFKHQ��'HP�*OlXELJHU� ,,,���
stehen einschließlich der dinglichen Zinsen und Kosten in der Rangklasse 4 insgesamt 
80.000 ¼�]X� 
 
Es bietet im Versteigerungstermin ein IUHPGHU� ,QWHUHVVHQW� DXI� GDV� *HVDPWDXVJHERW 
250.000 ¼, auf die Einzelausgebote werden zunächst keine Gebote abgegeben. Kurz vor 
Ende der Bietezeit wird überraschend ein Gebot i.H.v. 240.000 ¼�DXI�GDV�*UXQGVW�FN�1U����
gelegt. Aufgrund des vorgeschriebenen Summenvergleichs16 war der Zuschlag auf das Ge-
samtausgebot zu erteilen, weil auf das Einzelausgebot des Grundstücks 5 überhaupt kein 
Gebot abgegeben worden war. Die Sinnhaftigkeit und erheblichen materiellen Auswirkungen 
dieser Bietetaktik zeigt die nachfolgende Gegenüberstellung. Im Verteilungstermin würde der 
Erlös nach § 112 Abs. 2 ZVG zunächst wie folgt verteilt. 
 
Der zu verteilende Erlös nach Abzug der Kosten und öffentlichen Lasten beträgt 244.000,00 
¼��(V�HUIROJW�HLQH�$XIWHLOXQJ�LP�9HUKlOWQLV�GHU�9HUNHKUVZHUWH��VRPLW�HQtfallen auf: 
Grundstück 4  Grundstück 5 
122.000 ¼ 122.000 ¼ 
 
 Zuteilung auf Grundschuld III/1 
122.000 ¼��$XVIDOO��������¼ 

 0 ¼��ODVWHW nicht auf dem Grundstück)     

Zuteilung auf Grundschuld III/2  
0 ¼���ODVWHW�QLFKW�DXI�GLHVHP�*UXQGVW�FN� 80.000 ¼ 
Zuteilung auf Grundschuld III/3  
0 ¼��NHLQ�(UO|V�PHKU�YRUKDQGHQ� 42.000 ¼ 
 
Der Gläubiger III/1 und III/3 würde ohne die Vorschrift des § 112 Abs. 3 ZVG somit 164.000 
¼��GHU�*OlXELJHU�,,,����������¼�HUKDOWHQ�XQG�ZlUH�GDPLW�YROO�EHIULHGLJW��$XIJUXQG�GLHVHU�9Rr-
schrift, die der vom Gesetz vorgesehenen Bevorzugung des Einzelausgebots Rechnung 
trägt, wird der Gläubiger III/1 und III/3 jedoch nunmehr wegen des auf das Einzelausgebot 

                                            
16  S. hierzu Weis, a.a.O., Rn 276 ff.. 
  



Grundstück Nr. 4 abgegebenen Gebots i.H.v. 240.000 ¼�VR�JHVWHOOW��DOV�Z�UGH�GHU�(UO|V�EHL�
diesem Grundstück 240.000 ¼�EHWUDJHQ��'LH�=XWHLOXQJ�VLHKW�GDKHU�ZLH�IROJW�DXV� 
 
Der zu verteilende Erlös nach Abzug der Kosten und öffentlichen Lasten beträgt 244.000,00 
¼��(V�HUIROJW�HLQH�$XIWHLOXQJ�LP�9HUKlOWQLV�GHU�9HUNHKUVZHUWH��VRPLW�HQtfallen auf: 
Grundstück 4  Grundstück 5 
122.000 ¼ 122.000 ¼ 
Ausgleich bei Grundstücken 4  wegen § 112 Abs. 3 ZVG (Kosten und öffentliche Lasten 
werden vorab abgezogen): 
+ 115.000 ¼ -115.000 ¼ 
Korrigierter Erlös : 237.000 Korrigierter Erlös 7.000 ¼ 
Zuteilung auf Grundschuld III/1 
160.000 ¼  
Zuteilung auf Grundschuld III/2:  
0 ¼���ODVWHW�QLFKW�DXI�GLHVHQ�*UXQGVW�FNHQ� 7.000 ¼ 
Zuteilung auf Grundschuld III/3:  
77.000 ¼ 0 ¼��NHLQ�(UO|V�PHKU�YRUKDQGHQ� 
 
Der Gläubiger III/1 und III/3 erhält somit einen Erlösanteil  i.H.v. 237.000 ¼��GHU�*OlXELJHU�
III/2 lediglich eine Zuteilung in Höhe von 7.000 ¼�XQG�IlOOW�LP��EULJHQ�DXV� 
 
Der Gläubiger III/2, der hinsichtlich des Grundstückes Nr. 5 bestbetreibend war, hätte durch 
eine einstweilige Einstellung des Verfahrens zumindest den Zuschlag auf das Gesamtaus-
gebot verhindern und so einen erheblichen Ausfall abwenden können. Das vorstehende Bei-
spiel beweist, dass auch bei einem vermeintlich sicheren Anspruch auf eine Terminswahr-
nehmung nicht verzichtet werden kann und bei verschiedenen Ausgebotsarten stets die 
Auswirkung auf das Erlösverteilungsverfahren berücksichtigt werden muss. 
 
��� (LQVDW]� YRQ�%DXNRVWHQ]XVFK�VVHQ� ��0LHWYRUDXV]DKOXQJHQ� VHLWHQV� XQVHUL|�
VHU�6FKXOGQHUEHUDWHU�XQG�EDQNVHLWLJH�*HJHQPD�QDKPHQ�
Die Vorschrift zur Verrechnung von bezahlten Baukostenzuschüssen durch einen Mieter (§ 
57c ZVG) hatte unseriösen Schuldnerberatern bisher ein probates Mittel in die Hand gege-
ben, die Durchführung von Zwangsversteigerungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zusätzlich zu erschweren. Danach war die Ausübung des gesetzlichen Ausnahmekündi-
gungsrechts durch den Ersteher so lange gehemmt, wie ein Mieter einen gezahlten Baukos-
tenzuschuss mit der von ihm zu zahlenden Miete verrechnen konnte. Dies galt zwar nur 
dann, wenn und so lange die Miete zur Schaffung oder Instandsetzung des Mietraums ganz 
oder teilweise vorentrichtet oder mit einem sonstigen zur Schaffung oder Instandsetzung des 
Mietraums geleisteten Beitrag zu verrechnen war. So kam es regelmäßig vor, dass kurz vor 
oder sogar erst im Versteigerungstermin der Schuldner oder der Mieter einen Mietvertrag mit 
einem Baukostenzuschuss im Sinne von § 57c ZVG angemeldet hatte, um Bietinteressenten 
vom Bieten abzuhalten und damit eine Versteigerung zu verhindern. Der behauptete Mietver-
trag wurde nicht immer vorgelegt, wobei dieser üblicherweise auch mit einem engen Famili-
enmitglied abgeschlossen worden war. Selbst bei einem Einfamilienhaus wurde dann ein 
Mietvertrag über einzelne Räume präsentiert, worin dann die Mitbenutzung von Bad, Küche 
etc.  exakt geregelt war. Die Miete war meist sehr niedrig, damit sich die Verrechnungsdauer 
noch über mehrere Jahre erstreckt.  
 
Eine solche Anmeldung hatte meist den vom Schuldnerberater erwünschten Effekt: 
Dritte Bietinteressenten schreckten jetzt in der Regel vor der Abgabe von Geboten zurück 
oder machten erhebliche Abschläge. Meist wurden die Gläubiger von der Anmeldung über-
rascht, da ihnen vorher von einer Vermietung nichts bekannt war. 
 
Durch das 2. Justizmodernisierungsgesetz sind nunmehr die Vorschriften der §§ 57c und 
57d ZVG aufgehoben worden. Eine Übergangsvorschrift ist insoweit im Gesetz nicht vorge-
sehen, sodass diese Vorschriften ab dem 01.02.2007 auch in bereits laufenden Zwangsver-
steigerungsverfahren keine Anwendung mehr finden können. 



 
Für die Praxis stellt der Wegfall dieser Vorschriften eine erhebliche Erleichterung dar, da die-
se unseriösen Machenschaften nun nicht mehr möglich sind.     
 
3UD[LVWLSSV��
Für den Versteigerungstermin immer selbst Interessenten suchen 
Falls sicher mit einem Strohmann zu rechnen ist, die Möglichkeit der erhöhten Sicherheits-
leistung vorbereiten 
Wahrnehmung des Versteigerungstermins bei unterschiedlicher Belastung mehrerer 
Grundstücke grundsätzlich erforderlich 
Bei renitenten Schuldnern parallele Einleitung der Zwangverwaltung prüfen 
 


